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Stimmrechtsausweis
 
Der Stimmrechtsausweis für die Einwohnergemeinde-Versammlung befindet sich auf der letzten Seite der 
Botschaft. Bitte geben Sie diesen Ausweis am Eingang des Versammlungslokals den Stimmenzählerinnen 
und Stimmenzählern ab.

Aktenauflage
 
Die Akten zu den Verhandlungsgegenständen liegen während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in 
der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Ergänzende Akten finden Sie auch unter www.moeriken-wildegg.ch/gemeindeversammlung.

Parkieren

Die Benützung der Parkplätze Unteräsch und Chilerain sind für die Besucherinnen und Besucher der Ge-
meindeversammlung gratis.
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Traktandenliste Einwohnergemeinde

1. Protokoll vom 20.11.2023

2. Rechenschaftsbericht 2023

3. Kreditabrechnungen 
a. Sanierung der Strassen und Kanalisation beim Schürlimattring, bei der Schürlimattstrasse und 
 bei der Lindenstrasse 
b. Sanierung Hardstrasse 
c. Erstellung Parkplatz Mitteläsch inkl. Fussweg

4. Teiländerung Nutzungsplanung «ARA Seetal»

5. Verpflichtungskredit von CHF 2 180 000.00 für die Sanierung von Strasse und Kanalisation an der 
Othmarsingerstrasse

6. Verschiedenes und Umfrage



4

Protokoll vom 20. November 2023

Finanzkommission und Gemeinderat haben das Protokoll 
der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 20.11.2023 ge-
prüft und als richtig befunden.

Antrag
Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versamm-
lung vom 20.11.2023 sei zu genehmigen.

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Traktandum 1
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Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Traktandum 2

Rechenschaftsbericht 2023

Gemäss Gemeindegesetz des Kantons Aargau hat der 
Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen Rechen-
schaftsbericht vorzulegen. Über den Rechenschaftsbericht 
muss gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Beschluss 
gefasst werden.

Bericht des Gemeinderats

Am Bahnhof Wildegg verliefen die Bauarbeiten plange-
mäss. Der Güterschuppen wurde rückgebaut und das alte 
Perrondach abgerissen. Unter der Bauleitung der SBB wur-
de die breitere Unterführung gebaut und die Perrons so um-
gestaltet, dass die Reisenden in die Züge stufenfrei ein- und 
aussteigen können. Danach haben die Arbeiten am neuen 
Kundencenterdach begonnen. Zudem wurde die neue Bus-
haltestelle an der Talstrasse gebaut und auf den Fahrplan-
wechsel am 10. Dezember in Betrieb genommen.

Bahnhof Wildegg

Die Sanierung der Kantonsstrasse im Dorfkern Möriken 
kam ebenfalls gut voran. Das Projekt umfasst die komplet-
te Sanierung des Strassenoberbaus zwischen Schulhaus 
Möriken und dem Knoten Lehmgrube/Dorfstrasse sowie 
den Umbau des Knotens Unteräschstrasse/Dorfstrasse/Nie-
derlenzerstrasse in einen Minikreisel. Die Arbeiten an der 
Unteräschstrasse konnten grösstenteils fertiggestellt werden. 
Gegen Ende Jahr begannen die Arbeiten am neuen Kreisel 
sowie an der Dorfstrasse.

Die Arbeiten am Schürlimattring, Schürlimattstrasse 
und Lindenstrasse sowie an der Hardstrasse wurden 
abgeschlossen.

In Wildegg und in einem Teil von Möriken wurde die Stras-
senbeleuchtung erneuert und auf LED umgerüstet. Zudem 
erfolgte eine Sanierung der Strassenkandelaber. Diese 
dient vorwiegend dem Rostschutz und trägt somit zur län-
geren Lebensdauer der Masten bei.

Das Risiko einer Strom- und Gasmangellage ist gegenüber 
dem Vorjahr verringert, besteht aber weiterhin. Der Regie-
rungsrat des Kantons Aargau verzichtete für Herbst und 
Winter 2023/24 auf einschneidende Energiesparmassnah-
men, hielt aber die Strukturen für ein kantonales Krisenma-
nagement aufrecht. Der Gemeinderat hielt zusammen mit 
den RTB die Taskforce aufrecht, um möglichen Auswirkun-
gen einer Strom- und Gasmangellage zu begegnen. Der 
Gemeinderat intensivierte zudem seine Bemühungen, die 
Gemeindeliegenschaften energetisch zu sanieren. So hat 
der Gemeinderat den Bau zweier Photovoltaikanlagen auf 
dem Schulhaus Bünz und dem Feuerwehrgebäude durch 
die Regionalen Technische Betriebe vorangetrieben und 
beim Schulhaus Möriken befasste sich der Gemeinderat mit 
dem Ersatz der Gasheizung.

Der Gemeindeverband Regionale Technische Betriebe 
(RTB) betreibt neben seinen Hauptaufgaben der Elektrizi-
täts- und Wasserversorgung unter anderem auch ein Kom-
munikationsnetz. Diese Sparte ist wiederum in das Über-
tragungsnetz sowie in das Multimedianetz unterteilt. Da der 
Betrieb des Multimedianetzes nicht zu den Kernaufgaben 
der RTB gehört und sich die Rahmenbedingungen für einen 
wirtschaftlichen Betrieb massiv verschlechtert haben, ent-
schied die Gemeindeversammlung vom 22. Juni, dass das 
Multimedianetz durch die RTB an einen privaten Anbieter 
verkauft werden soll.

Im März hat der Kanton in einer Medienmitteilung mitge-
teilt, dass das ehemalige Hotel Aarehof in Wildegg per 
1. Juni als kantonale Asylunterkunft eröffnet wird. Die kanto-
nale Unterkunft ist für maximal 140 Personen ausgelegt und 
soll für drei Jahre bis Ende Mai 2026 bestehen bleiben. 
Am 3. Juni konnte sich die Bevölkerung an einem Tag der 
offenen Türe ein Bild von den Räumlichkeiten machen. Seit 
November ist die Unterkunft vollständig belegt. Bisher ist 
der Betrieb ruhig und ohne Probleme verlaufen. 

Die zahlreichen kleineren Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA) des Kantons Aargau sollen an wenigen Standorten 
konzentriert werden. Die Bündelung der Infrastruktur soll 
unter anderem die Qualität, den Flächenbedarf und den 
Aufwand für die Abwasserreinigung gesamthaft optimieren 

Sanierung Kantonsstrasse
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und in diesem Zuge auch die Belastung der Umwelt mini-
mieren. Durch den Ausbau der bestehenden ARA Langmatt 
soll deshalb die «ARA Seetal» entstehen und künftig die 
Aufgaben der heute bestehenden ARA in Wildegg, Hoch-
dorf, Mosen, Seengen und Hendschiken übernehmen. Vom 
16. Januar bis 14. Februar fand das Mitwirkungsverfahren 
für die Teiländerung Nutzungsplanung «ARA Seetal» statt 
und es gingen 3 Mitwirkungsbegehren ein. Während der 
öffentlichen Auflage vom 24. November bis 27. Dezem-
ber gingen keine Einwendungen ein. Als nächster Schritt 
hat die Gemeindeversammlung über die Umzonung zu 
entscheiden.

Die Entwürfe für den Gestaltungsplan «Lauématt» lagen 
vom 14. August bis 12. September öffentlich auf. Es wur-
den zwei Informationsabende durchgeführt. Während der 
Auflagefrist sind drei Mitwirkungsbegehren eingegangen. 
Nach Abschluss der Resultate der kantonalen Vorprüfung, 
welche bis Ende 2023 noch nicht vorlagen, kann dieses 
Planungswerk weitergeführt werden.

Die Arbeiten an den Gestaltungsplänen «Bahnhof Nord» 
sowie «Hinterwildegg» wurden gestartet.

Der Kredit für die Realisierung eines Hochwasserschutzes 
im Mörikerfeld mit ökologischer Vernetzung wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 22. Juni abgelehnt. Dagegen 
wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. An der Urnen-
abstimmung vom 19. November bestätigte der Souverän 
die ablehnende Haltung zum Projekt.

Am 16./17. September fand auf der Bettmeralp das «Tra-
ditions-Wuchunänd» statt. Als Gastgemeinde präsentierte 
sich Möriken-Wildegg mit seinem Brauchtum und seinem 
Berghaus am diesjährigen Fest und konnte die freundschaft-
lichen Beziehungen in die Walliser Berggemeinde pflegen.

Erstmals seit der Coronapandemie war der Gemeindesaal 
an den Vorstellungen von Ursus & Nadeschkin im März 
wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein gutes Gefühl! 
Auch verschiedene weitere Grossanlässe wie die Operette 
oder der Weihnachtsmarkt konnten wieder von grösseren 
Zuschauerzahlen profitieren.

Die synthetische Eisbahn wurde als neue Freizeitattraktion 
im Frühjahr wie auch im Winter 2023 auf dem Yul-Brynner-
Platz aufgestellt. Als weitere neue Freizeitattraktion schufen 
Marco Suter und sein Team auf über 400 m2 im Lauématt-
Areal in Wildegg die Modelleisenbahnwelt Schotterplatz. 
Die Hellmühle stellte im Frühjahr ihren Betrieb ein. Die Jowa 
AG als letzte Eigentümerin beschloss, die Hartweizenmühle 
zu schliessen. Damit ging eine über 600-jährige Tradition 
in Wildegg im zweitältesten Gebäude in unserer Gemein-
de zu Ende. 

Die Schulraumplanung wurde intensiv weiter beplant. Dazu 
stimmte die Gemeindeversammlung vom 14. Juni zuerst 
der Vorfinanzierung für die künftigen Abschreibungen des 
geplanten Neubaus des Oberstufenschulhauses im Gebiet 
Hellmatt zu und unterstützte auch die Anträge des Gemein-
derats zu einem Zusatzkredit für die räumlich-strategischen 
Untersuchungen der Schulraumerweiterung sowie zum Pla-
nungskredit für eine neue Turnhalle. Für den Neubau des 
Oberstufenschulhauses wurde ein Projektwettbewerb durch-
geführt. Aus 26 Planerteams hat die Jury in einer Präquali-
fikation 8 Planerteams für die Weiterarbeit ausgewählt. Der 
Gesamtleistungswettbewerb für den Neubau der Turnhalle 
im Unteräsch wurde ebenfalls gestartet. Aus 8 Planerteams 
hat die Jury in einer Präqualifikation 5 Planerteams für die 
Weiterarbeit ausgewählt. Die Jurierung für beide Projekte 
ist im Frühjahr 2024 geplant. Gleichzeitig ist eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus den Gemeinderatsvertretungen aller 
9 Gemeinden, die künftig ihre Schülerinnen und Schüler 
an die Oberstufe Wildegg schicken werden, daran, die 
Eckpunkte der Zusammenarbeit und die Finanzierung der 
Schulbauten zu definieren und diese in einen Schulvertrag 
zu giessen. Für das Generationenprojekt werden an der 
Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2024 wichtige Ent-
scheide zu fällen sein.

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Antrag
Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2023 sei zu 
genehmigen.

Traditions-Wuchunänd Bettmeralp

moewikultur mit Ursus & Nadeschkin
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Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Behörden, Allgemeine Verwaltung

Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlungen vom 14./22.06.2023

Folgende Beschlüsse sind gefasst worden:

Einwohnergemeinde-Versammlung 22.06.2023
1.  Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2022
2. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2022
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
4.  Genehmigung des Zusatzkredits zum Planungskredit von 

CHF 100 000.00 für die räumlich-strategischen Unter-
suchungen der Schulraumerweiterung

5.  Genehmigung des Planungskredits von 
CHF 430 000.00 für den Neubau einer Turnhalle

6.  Genehmigung der Anpassung und Aufstockung des Stel-
lenplans in den Abteilungen Steuern, Schulsozialarbeit 
und Schulverwaltung

7.  Genehmigung des Verkaufs des Multimedianetzes durch 
die RTB an Sunrise

8.  Ablehnung des Verpflichtungskredits von 
CHF 3 530 000.00 für die Realisierung eines Hoch-
wasserschutzes im Mörikerfeld

Ortsbürgergemeinde-Versammlung 14.06.2023
1. Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2022
2. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2022
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
4.  Genehmigung der Einbürgerung von Karin Deubelbeiss 

mit Kindern Florian und Lukas

Gemeindeversammlungen vom 20.11.2023

Folgende Beschlüsse sind gefasst worden:  

Einwohnergemeinde-Versammlung
1. Genehmigung des Protokolls vom 22.06.2023
2.  Genehmigung des Verpflichtungskredits von 

CHF 445 000.00 für die Umsetzung des Verkehrsma-
nagements im Zentrum Wildegg

3. Genehmigung des Budgets 2024

Ortsbürgergemeinde-Versammlung
1. Genehmigung des Protokolls vom 14.06.2023
2. Genehmigung des Budgets 2024
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Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Gemeinderat

Der Gemeinderat behandelte insgesamt 481 protokollierte 
Geschäfte.

Kommissionen

• Finanzkommission
• Steuerkommission
• Wahlbüro
• Berghauskommission
• Betriebskommission Sportanlagen
• Entsorgungs- und Litteringskommission 
• Feuerwehrkommission Regionale Feuerwehr Chestenberg
• Forst- und Ortsbürgerkommission
• Kommission Freizeitwerkstätte
• Jugendfestkommission
• Kommission für Altersfragen
• Kulturkommission möwikultur
• Landschaftskommission
• Redaktionskommission MöWi-Zytig
• Schwimmbadkommission

Verwaltung

Personal

Personen Stellen Männer Frauen Lernende

Angestellte 51 – 100 % 28 13 12 3

Angestellte unter 50 % 47 10 37

Total 75 33 24 51

Angestellte mit unregelmässigem Pensum 16

Behörden 20

Mitglieder Kommissionen 104

Total 215
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Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Einwohnerdienste

Bevölkerungsentwicklung
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Konfessionen

 

Zivilstand

0

500

1000

1500

2000

2500

2019 2020 2021 2022 2023

ledig verheiratet geschieden verwitwet eingetr. Partnerschaft aufgelöst

Stimmregister

2895

297

2899

290

2959

289

2955

278

2998

273

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Einwohnergemeinde Ortsbürgergemeinde

An
za

hl
 S

tim
m

be
re

ch
tig

te
 

2019 2020 2021 2022 2023

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2019 2020 2021 2022 2023

An
za

hl
 P

er
so

ne
n

römisch-katholisch reformiert christkatholisch unbekannt



11
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Altersstruktur
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Einbürgerungen
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Die Veranlagungen werden in der Regel durch die Delegation der Steuerkommission, 
bestehend aus dem Steuerkommissionär des Kantonalen Steueramts Aargau und der 
Vorsteherin der Abteilung Steuern, vorgenommen.
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Inventurwesen

Steuerinventare/Feststellungsverfügungen 56

Bildung
Kreisschule Chestenberg

Kreismusikschule Chestenberg
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Kindergarten Unterstufe und Mittelstufe Oberstufe Gesamtschule
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Total Musikschule Ensemble Förderunterricht Zweitinstrument

Instrumentenkatalog
Akkordeon E-Gitarre Marschtrommel Sologesang
Blockflöte Gitarre Posaune Tenorhorn
Cajon Keyboard Querflöte Trompete/Cornet
Cello Klarinette Saxophon Violine/Viola
E-Bass Klavier Schlagzeug  



15

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Kultur, Freizeit
Belegungen Gemeindesaal, Waldhütte und Berghaus

Belegungen / Erscheinungen

Willkommenstafel Wochen   36 
MöWi-Zytig 4

Bibliothek
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Schwimmbad

Möwikultur

Es wurden 12 Anlässe durchgeführt.
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Abfallbewirtschaftung
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Soziale Fürsorge
Materielle Hilfe

Alimentenbevorschussung 4
Elternschaftsbeihilfe 0

Subventionen nach Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG)

Grundstück- und Liegenschaftskäufe
Im Rahmen der gemeinderätlichen Kompetenzen hat der Gemeinderat im Jahr 2023 
folgendes Grundstück- und Liegenschaftsgeschäft getätigt:

• Erwerb von 1 252 m2 von den Jura-Cement-Fabriken für CHF 363 080.00 
(ÖV-Drehscheibe am Bahnhof Wildegg)

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl Dossier Schweizer Ausländer

0

10’000

20’000

30’000

40’000

50’000

60’000

70’000

80’000

90’000

0

5

10

15

20

25

2019 2020 2021 2022 2023

Be
tra

g 
in

 C
H

F

An
za

hl
 F

äl
le

Anzahl Betrag



19

Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

Bauwesen

Verkehr

Gewerbe
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Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024

a.  Sanierung der Strassen und Kanalisation beim Schür-
limattring, bei der Schürlimattstrasse und bei der 
Lindenstrasse

Verpflichtungskredit vom 03.09.2020
(Strasse inkl. Beleuchtung) CHF 1 387 000.00
Verpflichtungskredit vom 03.09.2020
(Kanalisation) CHF 345 000.00
Total Kredit CHF 1 732 000.00

Bruttoanlagekosten Strasse CHF 1 143 062.45
Bruttoanlagekosten Kanalisation CHF 318 521.70

Kreditunterschreitung CHF  270 415.85 

Die Gemeindeversammlung vom 03.09.2020 geneh-
migte für die Sanierung der Strassen und Kanalisation 
beim Schürlimattring, bei der Schürlimattstrasse und 
bei der Lindenstrasse einen Verpflichtungskredit von 
CHF 1 732 000.00. Die Ausführung erfolgte vollumfäng-
lich gemäss genehmigtem Projekt und den Auflagen von 
Kanton und Gemeinde. Die Reserven wurden nicht bean-
sprucht, weshalb eine Kreditunterschreitung resultiert.

b. Sanierung Hardstrasse
Verpflichtungskredit vom 09.06.2021
(Strasse inkl. Beleuchtung) CHF 428 000.00
Verpflichtungskredit vom 09.06.2021
(Kanalisation) CHF 393 000.00
Total Kredit CHF 821 000.00

Bruttoanlagekosten Strasse CHF 163 539.60
Bruttoanlagekosten Kanalisation CHF 227 076.90

Kreditunterschreitung CHF  430 383.50 

Die Gemeindeversammlung vom 09.06.2021 genehmigte 
für die Sanierung der Hardstrasse einen Verpflichtungs-
kredit von CHF 821 000.00. Die Ausführung erfolgte 
vollumfänglich gemäss genehmigtem Projekt und den 
Auflagen von Kanton, SBB und Gemeinde. Aufgrund 
sehr günstiger Arbeitsvergaben im durchgeführten Sub-
missionsverfahren für die Tiefbauarbeiten und weil die vor-
gesehenen Reserven nicht beansprucht wurden, resultiert 
eine Kreditunterschreitung. Zudem werden Grundeigen-
tümerbeiträge an die Strasse von CHF 50 430.15 gemäss 
Strassenerschliessungsreglement und an die Kanalisation 

von CHF 144 911.95 gemäss Abwasserreglement erho-
ben. Die Nettoinvestitionen für die Einwohnergemeinde 
belaufen sich damit auf CHF 113 109.45 und für die Ka-
nalisation zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser auf 
CHF 66 016.95.

c. Erstellung Parkplatz Mitteläsch inkl. Fussweg

Verpflichtungskredit vom 23.11.2020 CHF 1 089 000.00

Bruttoanlagekosten CHF 980 730.60

Kreditunterschreitung CHF  108 269.90 

Die Gemeindeversammlung vom 23.11.2020 genehmigte 
für die Erstellung des Parkplatzes Mitteläsch einen Brutto-
kredit von CHF 1 089 000.00. Die Ausführung erfolgte 
gemäss genehmigtem Projekt und den Auflagen in der 
rechtskräftigen Baubewilligung. Die Stiftung Schlossdo-
mäne Wildegg steuerte wie vereinbart einen Betrag von 
CHF 200 000.00 bei. An die Bachöffnung leistete der 
Kanton Aargau Beiträge von CHF 94 592.40. Somit resul-
tieren Nettoinvestitionen für die Einwohnergemeinde von 
CHF 686 138.20.

Kreditabrechnungen

Gemeinderat und Finanzkommission beantragen die Ge-
nehmigung der folgenden Kreditabrechnungen:

Antrag
Die vorliegenden Kreditabrechnungen seien zu 
genehmigen.

Traktandum 3
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Traktandum 4

Teiländerung Nutzungsplanung «ARA Seetal»

Ausgangslage

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Langmatt wird 
wegen des stetigen Bevölkerungswachstums der 15 Ge-
meinden des Abwasserverbands Region Lenzburg (AVRL) 
2030 ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Gemäss Gewäs-
serschutzgesetz ist zudem der Neubau einer zusätzlichen 
Reinigungsstufe zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen 
(MV-Stufe) notwendig. Die ARA Langmatt muss daher er-
weitert werden, um auch künftig die Abwasserreinigung im 
nötigen Umfang und der nötigen Qualität gesetzeskonform 
sicherzustellen.

Gleichzeitig stehen die kleineren ARAs Hallwilersee in 
Seengen, Falkenmatt in Hendschiken sowie Moosmatten in 
Mosen sowie in Hochdorf vor der gleichen Situation. Auch 
sie müssen ihre Anlagen erneuern. Zugleich gibt der kan-
tonale Richtplan vor, dass die zahlreichen kleineren ARAs 
des Kantons Aargau an wenigen Standorten konzentriert 
werden sollen. Die Bündelung der Infrastruktur soll unter an-
derem die Qualität, den Flächenbedarf und den Aufwand 
für die Abwasserreinigung gesamthaft optimieren und in 
diesem Zuge auch die Wirtschaftlichkeit erhöhen sowie die 
Belastungen der Umwelt minimieren.

Deshalb ist die Idee entstanden, alle ARAs des Seetals und 
die ARA Falkenmatt in einer einzigen ARA zu bündeln. Eine 
umfassende Standortevaluierung hat ergeben, dass sich 
der Standort der ARA Langmatt in Wildegg für die neue 
ARA Seetal tatsächlich optimal eignet: Viele der erforder-
lichen Leitungen und Infrastrukturen bestehen am Standort 
bereits. Zudem ist eine Erweiterung der ARA Langmatt 
ohnehin unumgänglich und würde eine Einzonung in ähn-
lichem Ausmass wie für die geplante ARA Seetal erfordern. 
Auch kann das gereinigte Abwasser der ARA Wohlen in 
der neuen vierten Stufe der ARA Seetal mitbehandelt wer-
den. Die hierfür notwendige Abwasserleitung von Wohlen 
bis nach Wildegg besteht bereits.

Für den Ausbau der ARA Langmatt zur ARA Seetal müssen 
rund 16 000 m2 Land in die «Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen» eingezont werden. Dabei handelt es sich 
um eine bedingte, zweckbezogene Einzonung, die einzig 
die Nutzung für die ARA Seetal gestattet. Für diese Einzo-
nung ist eine Teiländerung der Nutzungsplanung erforder-
lich, welche die Zustimmung der Gemeindeversammlung 
benötigt.

Verfahren und Planungsprozess

Im Januar 2023 hat der Gemeinderat den Entwurf zur 
Teiländerung der Nutzungsplanung freigegeben. Die Teil-
änderung der Nutzungsplanung ist inhaltlich mit der Teil-
änderung des kantonalen Richtplans verknüpft, weshalb 
diese beiden Prozesse koordiniert wurden. Die Teilände-
rung der kantonalen Richtplanung beinhaltete die Stand-
ortfestlegung, die Umlagerung von Siedlungsgebiet, die 
Anpassung des Auenschutzparks sowie die Minderung von 
Fruchtfolgeflächen und wurde im November 2023 vom 
Grossen Rat beschlossen.

Vom 16. Januar bis zum 14. Februar 2023 fand die öffent-
liche Mitwirkung statt. Es gingen Eingaben von drei Mitwir-
kenden ein. Sie betreffen vornehmlich Fragen des Ortsbild-
schutzes und der Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen, die in 
der Hauptuntersuchung zum Umweltverträglichkeitsbericht 
bzw. im Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigen sein 
werden. 

Geplanter Zusammenschluss der Seetaler ARAs (Darstellung: Holinger AG).
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Die bereinigte Planung wurde vom 24. November bis zum 
27. Dezember 2023 öffentlich aufgelegt. Es sind keine Ein-
wendungen eingegangen. Nach allfälliger Teiländerung 
der Nutzungsplanung durch die Gemeindeversammlung 
und Genehmigung durch den Kanton erfolgt die Ausarbei-
tung des Bauprojekts, die in einer Baugesuchseingabe 
resultiert.

Das Vorhaben in Kürze

Lage
Die ARA Seetal ist im Bereich der heutigen ARA Langmatt 
am Ortsrand zwischen der Bahnlinie im Osten, Aabach/
Bünz im Süden, der Aare im Westen und landwirtschaftlich 
genutztem Kulturland im Norden vorgesehen. Der Perimeter 
der Teiländerung Nutzungsplanung umfasst das Gebiet 
«Langmatt» nördlich der bestehenden ARA und die Parzel-
len Nummern 1668, 1669, 1167 und 1314.

Anlagenkonzept und Lage der Erweiterung
Im Variantenstudium wurden verschiedene Möglichkeiten 
zur Platzierung der Anlage geprüft. Das Resultat ist eine 
sehr kompakte Anlage, die dank optimaler betrieblicher 
und technischer Abläufe eine möglichst minimale Fläche 
beansprucht und dabei an die bestehende Infrastruktur 
anknüpft. Dank der geringen Höhe der Bauten tritt sie in 
der Landschaft subtil in Erscheinung und schont so das 
Landschafts- und Ortsbild. Die geplante Erweiterung liegt 
im Nordosten der bestehenden Anlage. Da es im Umfeld 
Schutzzonen und Gewässerräume zur berücksichtigen 
gilt, kommt der Ausbau nur in diese Richtung infrage. Vo-
rausschauend berücksichtigt wird bei der Planung die im 
Richtplan eingetragene Umfahrung Wildegg, für die der 
notwendige Raum zwischen SBB-Bahnlinie und ARA frei-
gehalten wird.

Auswirkungen auf das Kulturland
Die Erweiterung der ARA Langmatt zur ARA Seetal benötigt 
im Norden rund 10 700m2 Kulturland und 5 200m2 Wald. 
Aufgrund der notwendigen, teilweisen Ersatzaufforstung vor 
Ort sind rund 14 000m2 Landwirtschaftsfläche betroffen, 
wovon rund 13 000m2 als Fruchtfolgeflächen klassifiziert 
sind. Diese Flächen werden vollständig kompensiert – 
einerseits durch den Rückbau der bestehenden Anlagen 
in Hendschiken und Seengen, wo heutige Bauten und 
Anlagen zurückgebaut und in Kulturland mit einer Klassifi-

kation als Fruchtfolgeflächen umgewandelt werden können 
und andererseits durch Aufwertung einer landwirtschaft-
lichen Fläche zu besser klassifizierter Fruchtfolgefläche in 
Veltheim.

Auswirkungen auf die Umwelt
Die ARA Seetal erfordert Eingriffe in die Umwelt, die kom-
pensiert werden müssen. Konkret muss für die Erweiterung 
der Anlage der Mühlekanal aufgeschüttet, der angrenzen-
de Auenschutzpark teilweise aufgehoben und Waldflächen 
gerodet werden. Der Uferstreifen an der Aare (Schutzzone) 
ist vom geplanten Projekt nicht betroffen. 

Der Bau der ARA Seetal bringt aber auch einen grossen 
Umweltnutzen. Dank dem Zusammenschluss werden künftig 
auf einer 30 Kilometer langen Gewässerstrecke keine ge-
reinigten Abwässer mehr in die betroffenen Fliessgewässer 
eingeleitet. Damit werden auch der Baldegger- und der 
Hallwilersee von schädlichen Nährstoffeinträgen entlastet. 
Zudem werden durch den Einbau der zusätzlichen Reini-
gungsstufe künftig Mikroverunreinigungen und Medikamen-
tenrückstände aus dem Abwasser entfernt.

Ausgleich und Ersatz
Gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz sind für den Ver-
lust an Naturwerten Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen 
zu treffen. Hierfür wurden bereits geeignete Standorte und 
Projekte gefunden. Die Massnahmen werden im Zuge des 
Bauprojekts stufengerecht konkretisiert:
• Es müssen gut 5 200 m2 Wald gerodet werden. Mehr 

als zwei Drittel davon, gut 3 500 m2, werden vor Ort 
am Standort Langmatt wiederaufgeforstet. Der Rest wird 
im Bereich des Rückbaus der ARA Hallwilersee in Seen-
gen realisiert.

• Für die Beeinträchtigung respektive Reduktion der Lebens-
räume (Auenlandschaft, Wiesen, Gebüsche usw.) im Ge-
biet Langmatt ist ein vollständiger ökologischer Ausgleich 
und Ersatz vor Ort nicht möglich, daher sind zusätzliche 
Massnahmen im Rückbaubereich der Anlangen in Hend-
schiken und Seengen geplant, ausserdem sind Massnah-
men im Gebiet Schlatt (Seengen/Hallwil) im Rahmen von 
Umweltprojekten möglich.

• Am Standort der ARA Langmatt sind Flächen für den ge-
planten Auenschutzpark vorgesehen. Sie fallen durch den 
Ausbau zur ARA Seetal weg, können aber durch den 
Teilperimeter «Aabachaue» im Gebiet Schlatt (Seengen/
Hallwil) ersetzt werden.

Auswirkungen auf das Umfeld
Die Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit zeigt auf, dass 
die Belastungen und Gefährdungen für das Umfeld (Ver-
kehr, Lärm, Geruch und Schadstoffe) durch die ARA Seetal 
im Vergleich zu heute nicht zunehmen. Einzig während der 
Bauphase ist während ca. einem Jahr mit etwas grösseren 
Belastungen zu rechnen, die allerdings mit umfassenden 
Massnahmen weitgehend eingedämmt werden können.

Der Planungsperimeter im Bereich der heutigen ARA Langmatt (Karte: 
Swisstopo)
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Bestandteile / Inhalte Teiländerung

Vorgesehene Anpassungen am Bauzonen- und Kulturlandplan
Für den Ausbau der ARA Langmatt zur ARA Seetal sind folgende Mutationen am Zonenplan vorgesehen:

Massnahme Von Zu Fläche (m2)
bedingte Einzonung Landwirtschaftszone Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 10 784
bedingte Einzonung Wald Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 5 232

Total Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 16 016
Reduktion Aareaue Wildegg (u.a. durch bedingte Einzonung) 6 068
Vergrösserung Aareaue Wildegg (Arrondierung) 802
Weitere Auswirkungen
Rekultivierung / Aufforstung («nördlicher Waldstreifen» inkl. Erweiterung Richtung Aare) 3 002

Auszug rechtskräftiger Bauzonen- und Kulturlandplan Auszug Teiländerung Bauzonen- und Kulturlandplan ARA Seetal
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Antrag
Die Gemeindeversammlung wolle die Teiländerung 
Nutzungsplanung «ARA Seetal» genehmigen.

Vorgesehene Anpassungen an der Bau- und 
Nutzungsordnung (BNO)
Gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) gehört der 
Ortsteil Wildegg zu den schützenswerten Ortsbildern. Aus 
diesem Grund wurde das Vorhaben mit der Eidgenössi-
schen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) ab-
gestimmt. Diese kommt in ihrer Stellungnahme zur Planung 
zum Schluss, dass die Anpassung des kantonalen Richt-
plans und die damit ermöglichte Erweiterung der ARA See-
tal nur zu einer leichten zusätzlichen Beeinträchtigung des 
ISOS-Objekts «Wildegg» führt. Sie fordert zur Minimierung 
der Beeinträchtigung u.a. die Begrenzung der Ausdehnung 
der Anlage in Richtung Norden und die Begrenzung der 
Gebäudehöhen. Die Umsetzung dieser Forderungen er-
fordert eine Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung 
(BNO) der Gemeinde Möriken-Wildegg. Die am 10. Mai 
2017 genehmigte BNO wird aus diesem Grund mit folgen-
dem Absatz 8 ergänzt:

§ 25 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
1 [...]
8 Das im Bauzonenplan bezeichnete Gebiet «ARA Seetal» 
dient der Abwasserreinigungsanlage. Die maximal zuläs-
sige Gesamthöhe von Bauten und Anlagen ist auf die Ge-
samthöhe der heutigen Bauten limitiert. Die besonders gute 
ortsbauliche und landschaftliche Einpassung (Siedlungs-
rand) muss durch eine qualifizierte Fachperson begleitet 
und im Rahmen des Baugesuchsverfahrens nachgewiesen 
werden. Die Massnahmen zum ökologischen Ersatz und 
zum ökologischen Ausgleich sind im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens rechtlich und finanziell verbindlich 
auszuweisen und zu verfügen. Für die bedingte Einzonung 
gemäss Art. 15a BauG gilt eine Frist von 10 Jahren.

Alle Dokumente zur Teiländerung der Nutzungsplanung fin-
den Sie auf der Website der Gemeinde Möriken-Wildegg: 
www.moeriken-wildegg.ch/gemeindeversammlung.

Fazit

Die Zusammenlegung von sechs ARAs zu einer ARA am 
Standort Langmatt in Wildegg hat viele Vorteile:
• Die Abwasserreinigung und der Betrieb werden bei einer 

grossen Anlage effizienter. Die ARA Seetal ist insgesamt 
kosteneffizienter als viele, kleine Anlagen.

• Die ohnehin notwendigen Investitionen an allen ARA-
Standorten werden an einem Standort gebündelt. Ins-
gesamt 38 Gemeinden werden künftig an einer Anlage 
angeschlossen sein. Auch künftige Investitionen werden 
dadurch von deutlich mehr Gemeinden solidarisch 
getragen.

• Der ohnehin notwendige Ausbau der ARA Langmatt, die 
2030 an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, würde nur un-
wesentlich weniger Fläche benötigen als der Ausbau zur 
ARA Seetal.

• Dank der vierten Reinigungsstufe werden künftig auch 
Mikroverunreinigungen und Medikamentenrückstände aus 
dem Abwasser gefiltert. 

• Schädliche Nährstoffeinträge in Natur- und Naherho-
lungsgebiete wie den Baldegger- und Hallwilersee kön-
nen verringert werden.

Die Realisierung der ARA Seetal am Standort Langmatt in 
Wildegg hat für die Gemeinde Möriken-Wildegg folgende 
spezifische Vorteile:
• Durch den Zusammenschluss von sechs ARAs können die 

«Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen» aus Hend-
schiken und Seengen durch den Rückbau der dortigen 
Anlagen nach Möriken-Wildegg umgelagert werden. 
Möriken-Wildegg verliert dadurch keine «Zone für öffent-
lichen Bauten und Anlagen». Diese können weiterhin für 
gemeindeeigene Vorhaben eingesetzt werden.

• Durch den regionalen Zusammenschluss können die ge-
setzlich geforderten Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen 
in der gesamten Region umgesetzt werden. Damit trägt 
die Region solidarisch Lasten mit, sodass der lokale Ver-
lust an Fruchtfolgeflächen minimiert werden kann.

• Die Gemeinde Möriken-Wildegg zahlt künftig weder 
Investitions- noch Betriebs- und Unterhaltskosten an den 
Verbandskanal. Dies bringt den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern von Möriken-Wildegg einen finanziellen Vorteil 
von rund CHF 35 000.00 jährlich.

• Die Gemeinde Möriken-Wildegg erhält das Vorbezugs-
recht für Energie und Stoffe, die von der ARA Seetal 
produziert werden. Dieses Vorbezugsrecht kann bspw. 
bei einer künftigen Erschliessung von Wildegg mit Fern-
wärme von Nutzen sein.

• Neuer Sitz des Verbands ist Möriken-Wildegg. Sollten 
Gemeindeverbände künftig ebenfalls steuerpflichtig 
werden, so sind diese Steuern in Möriken-Wildegg zu 
leisten.
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Verpflichtungskredit von CHF 2 180 000.00 für die Sanierung von Strasse und 

Kanalisation an der Othmarsingerstrasse

Ausgangslage

Der Asphaltbelag und sämtliche Werkleitungen in der 
Othmarsingerstrasse sind in einem schlechten Zustand. Eine 
Instandstellung ist notwendig. Innerhalb des Verpflichtungs-
kredits werden die Kosten für die Instandsetzung der Kana-
lisation sowie des gesamten Strassenbaus dargestellt.

Projekt

Das Planungsgebiet beginnt an der Bauzonengrenze beim 
Ortseingang Möriken von Othmarsingen herkommend und 
endet an der S-Kurve im Dorfkern an der Dorfstrasse (siehe 
Plan auf Seite 26).

Die Ausbaubreite beträgt heute und auch künftig zwischen 
5.15 und 6.15 Meter. Die Ausbaubreiten sollen im Rahmen 
der Strassensanierung nicht zwingend angepasst werden. 
Einzelne punktuelle Anpassungen sind zwecks Grenz-
bereinigung (z.B. Strassenrand abweichend zur Grenze) 
möglich. Am Projektende befindet sich heute kein Randab-
schluss und die Belagsbreite verzeichnet nur 4.60 Meter. 
In diesem Abschnitt werden die geplanten Abschlüsse auf 
die Grenze gebaut, so dass die Strassenbreite neu etwa 
5.60 Meter ist.

Heute weist das gesamte Unterdorf keine expliziten Geh-
wege auf. Einzig entlang der Altstrasse und der Othmar-
singerstrasse sind zur Sicherheit der Fussgänger jeweils die 
ersten 150 bis 200 Meter ab der Kantonsstrasse getrennt 
von der Fahrbahn ausgebildet. Der Gehweg entlang der 
Othmarsingerstrasse soll so beibehalten werden wie er ist. 
Lediglich die Randabschlüsse und der Belag wird erneuert.

Der Knoten Alt-/Othmarsingerstrasse ist heute aufgrund der 
nicht tangentialen vier Anschlüsse sehr unübersichtlich. Es 
wird im Rahmen des Ausführungsprojekts zu prüfen sein, ob 
der Knoten neu gestaltet werden soll. 

Der Zustand der Kanalisation wurde mit Zustandserhe-
bungen mittels Kanalfernsehaufnahmen untersucht. Diese 
zeigen, dass einige Leitungsabschnitte sanierungsbedürftig 
sind und teilweise starke Mängel aufweisen.

Im Zusammenhang mit dieser Sanierung wird auch die Er-
schliessung der Elektrizitäts- und Wasserversorgung durch 
die Regionalen Technischen Betriebe überprüft.

Kosten
Strasse inkl. Strassenbeleuchtung CHF 1 280 000.00

Kanalisation CHF 880 000.00

Total CHF 2 180 000.00

Die Kosten der Kanalisation werden der Spezialfinanzie-
rung Abwasser belastet, die Kosten des Strassenbaus inkl. 
der Strassenbeleuchtung der Einwohnergemeinde.

Die detaillierte Planung ist 2024, die Ausführung ab 2025, 
nach Abschluss der Bauarbeiten an der Unteräsch- und 
Dorfstrasse, vorgesehen.

Antrag
Die Gemeindeversammlung wolle einem 
Verpflichtungskredit von CHF 2 180 000.00 für die 
Sanierung von Strasse und Kanalisation an der 
Othmarsingerstrasse inkl. Strassenbeleuchtung und 
Kanalisation bewilligen.

Traktandum 5
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